
Vorgezogene Fälligkeit für Sozialversicherungsbeiträge  
ab 1.1.2006 
 
Der Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause über 
knapp 40 Gesetze entschieden. Unter anderem ließ die Länderkammer 
einen Plan von Sozialministerin Ulla Schmidt zur Entlastung der 
Rentenkassen passieren. Die Details zur Änderung möchten wir im 
Folgenden kurz erläutern: 
 
Die Beiträge zu den Sozialversicherungen (Renten-, Kranken, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung) werden von Ihnen als 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) 
monatlich überwiesen. 
 
Zurzeit gibt es zwei Fälligkeitstermine an denen Sie die Beiträge abführen 
müssen. Beiträge für Löhne und Gehälter, die bis zum 15. des Monats 
gezahlt werden, müssen bis zum 25. desselben Monats abgeführt werden. 
Danach gezahlte Arbeitsentgelte sind erst zum 15. des Folgemonats fällig. 
Die meisten Unternehmen führen die Beiträge erst am 15. des Folge-
monats ab. 
 
Gemäß der jetzt beschlossenen Änderung müssen Sie die 
(Gesamt)Beiträge zur Sozialversicherung ab 2006 generell am Ende eines 
jeden Abrechnungszeitraums bezahlen. 
 
Die Veränderung der Fälligkeit führt dazu, dass Sie am 15. Januar 2006 
die Beiträge für den Monat Dezember 2005 und am 31. Januar 2006 die 
Beiträge für den Monat Januar 2006 bezahlen müssen. Damit erhalten die 
Rentenkassen im Jahr 2006 13 Monatsbeiträge und sichern Beitrags-
stabilität zu.  
 
Nur die Arbeitgeber, die bisher Ihre Beiträge zum 25. des Monats 
abgeführt haben, werden von der Verschiebung des Fälligkeitszeitpunktes 
zum Monatsende profitieren. 
 
Damit auch Unternehmen mit enger Finanzlage im Monat der Umstellung 
nicht über Gebühr belastet werden, wird es eine angemessene 
Übergangsregelung geben. Dazu kann der erste neu fällig werdende 
Beitrag auf die nächsten 6 Monate verteilt werden. 
 
Anfang Dezember werden wir Sie über bis dahin bekannt werdende 
weitere Details informieren. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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